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Regierungsratsbeschluss 
  

RRB Nr.: 690/2022 

Datum RR-Sitzung: 29. Juni 2022 

Direktion: Direktion für Inneres und Justiz 

Geschäftsnummer: 2022.DIJ.2532 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

  

Leistungen des Kantons an Massnahmen und Entschädigungen im Interesse der Raum-

planung, Rahmenkredit 2020-2023 

Zusatzkredit 

1. Gegenstand 

Leistungen des Kantons an Massnahmen und Entschädigungen im Interesse der Raumplanung 

umfassen Staatsbeiträge an Gemeinden und regionale Organisationen sowie deren Planungen 

und Projekte in den Bereichen Raumordnung, Energieplanung und Regionalpolitik. Mit  dem vor-

liegenden Zusatzkredit zum Rahmenkredit 2020 – 2023 werden die benötigten Mittel bereitge-

stellt, damit die Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzepte RGSK 2025 und insbe-

sondere die Agglomerationsprogramme Verkehr und Siedlung 5. Generation fristgerecht und in 

der benötigten Qualität erarbeitet werden können. Nur so kann sichergestellt werden, dass der 

Kanton Bern im gesamtschweizerischen Wettbewerb um die beschränkten Mittel aus dem Nati-

onalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds möglichst hohe Bundesbeiträge für die umzu-

setzenden Verkehrsinfrastrukturmassnahmen in den Städten und Agglomerationsgemeinden 

des Kantons Bern ab 2028 erhält. 

2. Rechtsgrundlagen 

‒ Baugesetz vom 9. Juni 1985 (BauG; BSG 721.0), Artikel 139 f. 

‒ Planungsfinanzierungsverordnung vom 10. Juni 1998 (PFV; BSG 706.111) 

‒ Gesetz vom 26. März 2002 über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLG; 

BSG 620.0), Artikel 42 ff. 

‒ Verordnung vom 3. Dezember 2003 über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLV; 

BSG 621.0), Artikel 136 ff. 

3. Ausgabenart und rechtliche Qualifikation der Ausgabe 

Mehrjähriger Verpflichtungskredit in Form eines Zusatzkredites zum bestehenden Rahmenkredit 

mit Laufzeit von 2020 – 2023. Es handelt sich um neue einmalige Ausgaben im Sinne von 

Art. 46 und 48 Abs. 1 Bst. a FLG. 

4. Massgebende Kreditsumme 

Bereits bewilligter Kredit (2018.JGK.2049/12.06.2019) CHF 7'600'000.-- 

Zu bewilligender Zusatzkredit CHF  986'000.-- 
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5. Kreditart / Konto / Produktgruppe / Rechnungsjahr 

Kreditart:  Zusatzkredit zum Rahmenkredit 2020 – 2023 mit voraussichtlicher Ablösung 

in den Jahren 2022 und 2023 

Konto: 363200 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 

Die kantonalen Beiträge für die Belange RGSK 2025 und Agglomerationsprogramme 5. Genera-

tion werden vom Amt für Gemeinden und Raumordnung (50%), dem Amt für öffentlichen Verkehr 

und Verkehrskoordination (25%) und dem Tiefbaumt (25%) übernommen. 

KLER-Kreise: AGR: 1759 Amt für Gemeinden und Raumordnung 

AÖV: 1613 Amt für öffentlichen Verkehr und Verkehrskoordination 

TBA: 1579 Tiefbauamt 

Produktgruppen: AGR: 05.05.9201 Raumordnung und Gemeindewesen 

AÖV: 09.13.9100 Öffentlicher Verkehr und Verkehrskoordination 

TBA: 09.09.9100 Infrastrukturen 

Die Ausgaben sind im Budget 2023 und im Aufgaben- und Finanzplan 2024 eingestellt. 

6. Begründung 

Staatsbeiträge an Massnahmen und Entschädigungen im Interesse der Raumplanung stellen 

eine langfristig orientierte, raumordnungs-, umwelt- und regionalpolitische Massnahme des Kan-

tons dar. Beitragsempfängerinnen der betreffenden Staatsbeiträge sind Gemeinden sowie Re-

gionalkonferenzen und Planungsregionen. Der beantragte Zusatzkredit zum Rahmenkredit 

Raumplanung 2020 – 2023 dient einerseits dazu, mit der Gewährung von Staatsbeiträgen an 

die Planungsregionen bzw. Regionalkonferenzen in den Jahren 2022 und 2023 die Erarbeitung 

der Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzepte RGSK 2025 und der Agglomerations-

programme Verkehr und Siedlung 5. Generation fristgerecht und in der benötigten Qualität si-

cherzustellen. Damit werden namhafte Bundesbeiträge an die zu realisierenden Verkehrsinfra-

strukturprojekte in den Städten und Agglomerationsgemeinden des Kantons Bern in den Jahren 

2028 bis 2035 gesichert. Anderseits dient der vorliegende Zusatzkredit dazu, weitere aus kanto-

naler Sicht wichtige Planungen und Projekte (zum Beispiel «Kantonale ESP-Planungen», «Pro-

jekte zur Siedlungsentwicklung nach innen» oder «Energierichtpläne») mitzufinanzieren.  

 

 

 Im Namen des Regierungsrates 

  

 

 
  

 Christoph Auer 

Staatsschreiber 
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‒ Direktion für Inneres und Justiz 

‒ Bau- und Verkehrsdirektion 


	1. Gegenstand
	2. Rechtsgrundlagen
	3. Ausgabenart und rechtliche Qualifikation der Ausgabe
	4. Massgebende Kreditsumme
	5. Kreditart / Konto / Produktgruppe / Rechnungsjahr
	6. Begründung

